
 

Auzug aus der VwV: Kooperative Organisationsformen 

Zur Einrichtung von kooperativen Organisationsformen aus der Verwaltungsvor-
schrift „Kinder und Jugendliche mit besonderem Förderbedarf und Behinde-
rungen“ (1999/2008): 
 
5.2 Außenklassen (aktualisiert: Kooperative Organisationsformen; siehe auch SBA-VO + 
Schulgesetz) 
Nach § 15 Abs. 6 SchG können an den Grund-, Haupt- und Realschulen sowie an den Gymna-
sien im Rahmen der gegebenen Verhältnisse Außenklassen von Sonderschulen gebildet wer-
den. 
 

5.2.1 Gestaltung der Arbeit 
Die Außenklasse wird einer Partnerklasse zugeordnet, wobei die Verantwortung der Lehrer 
für die jeweilige Klasse ihrer Schulart erhalten bleibt. Die Schüler der Außenklasse sind Schüler 
der Sonderschule und werden nach dem Bildungsplan ihrer Sonderschule unterrichtet. Die 
Lehrer der Außenklasse und der Partnerklasse arbeiten auch mit den Eltern beider Klassen eng 
zusammen und werden hierbei durch eine kontinuierliche Kooperation der allgemeinen 
Schule und der Sonderschule unterstützt. Für Schüler der Außenklasse gilt der zeitliche Unter-
richtsrahmen der allgemeinen Schule; darüber hinaus wird ihnen nach Möglichkeit die Teil-
nahme am Unterricht in der Sonderschule angeboten. 
 

5.2.2 Beteiligung der betroffenen Lehrer, Eltern und Schulträger 
Die untere Schulaufsichtsbehörde übernimmt vor Einrichtung einer Außenklasse die Koordi-
nation der Verhandlungen und die Vorbereitungen der Entscheidung. Für ein gutes Gelingen 
der Arbeit in einer Außenklasse ist es wichtig, dass die Entscheidung der unteren Schulauf-
sichtsbehörde, die nur im Einvernehmen mit den beteiligten Schulträgern erfolgen kann, auch 
von den anderen Beteiligten mitgetragen und unterstützt wird. Deren Einvernehmen ist anzu-
streben. 
Vor der Entscheidung wird die Einrichtung der Außenklasse in den Pflegschaften der betroffe-
nen Klassen besprochen und die untere Schulaufsichtsbehörde beteiligt die Leiter, die Ge-
samtlehrerkonferenzen, die Elternbeiräte und die Schulkonferenzen der betroffenen Schulen. 
Gegebenenfalls sind auch die Träger der Schülerbeförderung oder außerschulische Kostenträ-
ger in die Entscheidungsfindung einzubeziehen. 
 
5.2.3 Voraussetzungen für die Einrichtung 
Größe und personelle Ausstattung einer Außenklasse müssen in der Regel mit den Verhältnis-
sen in der Stammschule vergleichbar sein. Die Ressourcenzuweisung erfolgt für alle Schüler 
der Sonderschule nach den Vorgaben der Verwaltungsvorschrift Eigenständigkeit der Schulen 
und Unterrichtsorganisation in der jeweils gültigen Fassung.  
Für die Außenklasse muss ein eigener Raum verfügbar sein. Sie muss über ausreichende be-
hinderungsspezifische Lehr- und Lernmittel verfügen, die von der Sonderschule oder von de-
ren Schulträger bereitgestellt werden. Eine Veränderung der sonst üblichen Rahmenbedin-
gungen ist nur in begründeten Ausnahmefällen möglich. 
Die untere Schulaufsichtsbehörde legt einen Zeitraum fest, nach dem die Entscheidung über 
die Einrichtung der Außenklasse überprüft wird. 
 


